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SATZUNG 

zur ' 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 

"Gewerbegebiet Sulzberg" 

Zur 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet 

Sulzberg" erläßt der Markt Sulzberg aufgrund der§§ 2 Abs. 4, 10 

und 13 des Baugesetzbuches -BauGB- in der derzeit geltenden 

Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordn~ng für den Freistaat 

Bayern -GO- folgende Änderungssatzung: 

§ 1 - Für die 2 . vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

"Gewerbegebiet Sulzberg" gilt die Bebauungsplanänderungs

zeichnung vom 21.03.1990. 

Der Textteil für den Geltungsbereich des Bebauungs

planes "Gewerbegebiet Sulzberg" in der Fassung des Ge

nehmigungsbescheides des Landratsamtes Oberallgäu .vom 

11.10.1976 wird beibehalten. 

§ 2 - Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung nach§ 12 

BauGB in Kraft. 

Sulzberg, den 12.06.1990 



Ausfertigungsvermerke (vereinfachtes Verfahren): 

1. Änderungsbeschluß des Marktgemeinderates vom 

Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses im 

S u 1 z b er g er B ü r g e r b 1 a t t N r . AC, v o m . A. g ·. 0 lf. ?f. . 0 

S u l z b er g , . 2 8. -Jutl-1 1990 . . . 

2. Satzungsbeschluß (§ 10 BauGB) vom 

S u 1 z b er g , . 2. B. JUNI. 19~0 . . . 

3. Bekanntmachung des Inkrafttretens 

-- lßttrg~tna11 .rnr 
des Mtirl teB I ulztiort:? 

Änderung des Bebauungsplanes gern. § 12 Bau 

Sulzberg er Bürgerblatt Nr. 2,, vom . iP.P 

S u 1 z b er g ' . 2 8. JUNl ·1990 . . . 



Begründung 

zur 2 . . vereinfachten Änderung des Behautirigsplanes 

"Gewerbegebiet Sulzberg" 

1_ . Durch die Erwei.terurig des· Geltungsbereiches des Bebau

ungsplanes mit Festsetzung einer überbaubaren Fläche 

i:i;n Südwesten des beplanten Gebietes soli die planungs

rechtliche Grundlage für die Ansiedlung eines weiteren 

Gewerbebetriebes geschaffen werden . 

2 . Die Erweiterung ist insbesondere zur Aussiedlung eines 

,tvletzgereibetriebes aus dem Dorfgebiet erforderlich 

und wird v orn Markt Sulzberg befürwortet . 

3. Belange der Landschaftspflege stehen der Erweiterung 

des Geltungsbereiches nicht entgegen. 

4. Die Bebauungsplanänderung hat keine Auswirkungen auf 

die Kostenhöhe der Erschließungsanlage . 

Sulzberg, den 21.03.1990 

Steinle 
1. Bürge meister 


